


Tagungsbericht

Bewertung von Mängeln
im Mittelpunkt

Karlsruher Sachverständigen-Forum 2009.

Vom 12. bis t+. März 2009 fand in der
Gewerblichen Akademie für Gtas-, Fens-

ter- und Fassadentechnik Karlsruhe die
Tagung für Sachverständige des Glaser-
handwerks statt. Zu der mit über 100 Teil-

nehmern'gut besuchten Veranstaltung
sind auch Sachverständige aus dem
Schreiner-/Tischler- und Metallbauhand-
werk sowie Bewerber für das Amt des
öffenttich bestellten und vereidigten Sach-

eine tatsächlich vorliegende Befangen-
heit muss nicht gegeben sein. Die Ableh-
nungsgründe können sehr vielfältig sein
und in rein objektiven, aber auch in sub-
jektiven Gründen liegen, wie beispiels-
weise unsachliche oder abwertende Au-
ßerungen. Beim Thema Bauteilöffnung
hingegen, gibt es konträre Auffassungen
unterschiedticher Gerichte - eine ab-
schließende Rechtsprechung tiegt nicht
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verhalte klären. Dies beinhaltet auch die
Beantwortung der Frage, was wirklich
vereinbart ist, da jede Abweichung auch
in die vermeintlich bessere Richtung ei-
nen Mangel darstetlt. Dabei spielen ne-
ben der vereinbarten Beschaffenheit ins-
besondere die anerkannten Regeln der
Technik eine übergeordnete Rolle. Der
Hinweis, dass die Rechtsprechung in
punkto Sicherheit, zum Beispiel bei der
Absturzsicherung, eine Abweichung von
den anerkannten Regeln äußerst kritisch
sieht, ist für Sachverständige und Anwen-
der ein wichtiger Punkt.
Das Anliegen von Prof. Dr.-lng. Peter
Niedermeier von der Hochschule Rosen-

heim war, dass in der Praxis nicht wei-
ter der ,,Sicherheitsbeiwert die Situation
rettet", sondern die Beanspruchung eines
Bauteils kleiner als dessen Tragfähigkeit
geplant und ausgeführt wird. Er erläu-
terte mit der DIN 1055-4:2005 statische
Fragen von Fenster- und Fassadenkon-
struktionen. Die neue Norm verlangt
eine genauere Betrachtung verschiedener
Bereiche; die bislang von Fensterbauer
in Eigenregie durchgeführte Dimensionie-
rung kann nur als Vorbemessung ange-
sehen werden. Die Ermittlung der ent-
sprechenden Windtast einer bestimmten
baulichen Situation benötigt eine ganze

Reihe von Schritten; ist aber im verein-
fachten Verfahren bei einer Gebäude-
höhe von bis zu 25 m nicht allzu kompli-
ziert. Zukünftig spielt bei Fensterbau-
Betrachtungen die Art der Querschnitte
eine entscheidende Rolte: Es gibt mono-
lithische, nachgiebige, schubsteife und
schubweiche Querschnitte, wobei die
beiden Letztgenannten nicht mit den üb-
lichen Standardverfahren zu berechnen
sind. Prof. Niedermeier sprach sich gegen

die Erleichterung L/200 anstelte L/300
bei dem Gebrauchstauglichkeitsnachweis
aus, da bei der größeren Durchbiegung
schnel[ die Spannung maßgebend werden
kann und dann Pfosten oder Riegel unter-

dimensioniert sind. Beim ift Rosenheim
gibt es für schubfeste Fensterquerschnit-

Der große Lehrsaal der Fenster-Akademie war mit 101 Teilnehmern sehr gut besetzt.

verständigen gekommen. ln seiner Be-
grüßung erinnerte der Hauptgeschäfts-
führer des Fachverbands Glas Fenster
Fassade Baden-Württemberg, Dr. Sieg-
fried Melcher, daran, dass eine Fortbil-
dung in diesem Amt notwendiger denn le
ist. Aus diesem Grund ist die Tagung auf
Aktuatität und Retevanz für die Beurtei-
lung von Streitfätten ausgerichtet, genau-

so wie auf die Einbeziehung des Sachver-
ständigen bereits in der Planungsphase.
Traditionell wird in Karlsruhe mit den
Rechtsfragen des Sachverständigen be-
gonnen. Dazu führte Ass. Ur. Ursula
Stange von der Handwerkskammer der
Pfalz zu der Frage der Befangenheit des
Sachverständigen aus, dass bereits eine
Annahme als Ablehnungsgrund ausreicht;

vor. Selbst eindeutige Weisungen von Ge-

richten gehen in völlig unterschiedtiche
Richtungen. Zu Rechtsauskünften lautet
die Empfehlung von Frau Stange: Wenn
es möglich ist, sollte der Sachverständige
bei außergerichtlichen Rechtsdienstleis-
tungen im Zusammenhang mit einer
möglichen Rechtsberatung bei Begutach-
tungen aufgrund der damit verbundenen
Haft ung zurückhaltend sein.
Bei dem erstmals aufgenommenen zwei-
ten Rechtsblock ging Rechtsanwalt Ro-

land Jaspers aus Stuttgart auf die in der
Praxis auftretende Leistungsabweichung
vom technischen Regetwerk ein. Dabei
sollte der Sachverständige nicht die Ent:
scheidung treffen, ob ein Mangel vor-
liegt, sondern vielmehr technische Sach-
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te eine Software, mit der das vorhande-

ne Trägheitsmoment ermittelt werden

kann. Der Referent betonte ausdrücklich,
dass Flügetprofile in Kombination mit
einem Pfosten oder Riegel nicht in den

statischen Nachweis einbezogen werden
können, da die Verbundwirkung der Be-

schläge unbekannt ist.
Die aktuellen Anforderungen und Regel-

werke für kraftbetätigte Fenster und Tü-

ren wurden vom Sachverständigen Dipt.-

lng. Klaus-Watter Hein, ift Rosenheim, er-

täutert. Da die Bauteite durch den elekt-

rischen Antrieb zur Kategorie Maschinen
gehören, gilt zusätzlich die Maschinen-

richttinie. Dabei steltt für Deutschland

das VFF-Merkbtatt KB.01 Kraftbetätigte
Fenster, Ausgabe 2008-12, eine gute Um-

setzungshilfe dar. Bei diesen Bauteilen
spielt das Abschätzen und Bewerten von

Risiken eine besondere Rolle. Bedeutsam

ist, dass es dabei nicht nur um die be-

sti m m u n gs gem äße Verwend un g, sonde rn

auch um vorhersehbare Fehlanwendung
geht. Aus den Kriterien Einbausituation,
Raumnutzung sowie Steuerung und Be-

dienung wird die erfordertiche Schutz-

klasse ermittelt. Dazu ist in jedem Fatt

Diese Kratzer auf der Scheibe wurden in
mehreren Bearbeitun gsschritten entfernt.

eine Wartung zu beauftragen und zu

dokumentieren. Die Diskussion, ob auch

hydraulische Türschließer eine Kraftbe-

tätigung darstellen, ist noch nicht ent-
schieden.
lm Rahmen seiner Ausführungen zu Män-

gel und deren Bewertung bei spritzbaren
Dichtstoffen erläuterte Dr.-lng. Kar[ Ritter

von der Firma Ego eine Reihe von neuen

Merkblättern des lndustrieverbands
Dichtstoffe (lVD). Er wies darauf hin, dass

die Verglasung von Holzfenstern ohne
Vorlegeband eine anerkannte Regel der
Technik darstellt und die übtichen Dicht-

stoff-Fugen im Glas- oder Fensteran-

schtussbereich keine Wartungsfugen dar-

stellen.
Reiner Oberacker, Leiter der Technischen

Beratung im Fachverband Glas Fenster

Fassade, stellte die verabschiedete No-

vellierung der Energieeinsparverordnung
vor. Neben neuen Nachweisverfahren und

der zirka 3O-prozentigen Verschärfung der

Anforderung an den Primär-Energieein-

satz gibt es für Fenster - im Neubau als

Referenz- und im Bestand ats Bauteil-

wert - ein Ury-Wert < 1,30 W/(m210, der

nicht aufgrund des Zahlenwertes, son-

dern wegen der neu eingeführten zweiten

Stelle hinter dem Komma Fragepunkte

aufwirft. Schtießtich sind alle bisherigen
Regelwerke auf zwei Wert anzeigende
Stetlen ausgetegt. Zudem wurden die

unterschiedlichen Ermittlungsmögtich-
keiten für den Ur41-Wert, die Ablesung aus

Tabellen, Berechnung und Prüfung ange-

sprochen. Ein Berechnungsmodell eines
Wohnhauses mit 25 verschiedenen Fens-

terpositionen, das heißt Maße und Ein-

teitungen, ergab, dass der gewichtet

berechnete U*-Wert genau der Tabetlen-

Ablesung entsprach.

Motoren, Sfeue rungefr, Zubehör '
bewährte
Qualität
von

von wem
denn

sonst?
weiter rückläufige Neubau-Zulassung en, also verstärken
wir unsere Unterstützung für Nach- und Umrüstungen:

2,8. die Altbau-
Zusatzahdeckung zum

"Verschönern und
Abdichten" alter oder unsere Justier-

Wellenkupplung -
Komhinationen ganz
einfach ausrichten!

SIRAL GmbH
Postfach 1345

D 73638 Welzheim
Tel A7 182-9277 0 F ax 9277 55

www.siral.de info@siral.de

natürlich - Eicherheit ist
gefragt - die Federblock-

sicherung bietef sie!
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